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Mitglieder-Info Nr. 18/2006 
 
Anwendung von § 14 SGB IX und § 43 SGB I 
hier: Beschluss des Verwaltungsgerichtes Braunschweig vom 12.06.2003 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
erst jetzt habe ich Kenntnis von einem Urteil des Sozialgerichtes Braunschweig er-
halten, welches sich mit der Frage befasst, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine vorläufige Leistung nach § 43 SGB I angesichts der Regelungen über die Zu-
ständigkeitsfeststellung in § 14 SGB IX zu erfolgen hat. Das beschließende Gericht 
sieht die Anwendung des § 43 SGB I durchaus in denjenigen Fällen vor, in denen 
innerhalb der in § 14 SGB IX vorgesehenen Frist eine Klärung der Zuständigkeit 
nicht herbeigeführt werden kann. Das Gericht stellt auch fest, dass der zuerst ange-
gangene Träger nicht bereits dann berechtigt ist, einen Antrag weiterzuleiten, wenn 
nach seiner Auffassung in dieser Frist die Zuständigkeitsfrage nicht geklärt werden 
kann und er deshalb nichts zur Klärung beigetragen hat. 
 
Das Urteil ist als Anlage beigefügt. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, 
Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


